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Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung 
vor dem Hintergrund des Energiepreis-

schocks, der Inflation und der COVID-
19-Pandemie stellt Anbieter von Geldspiel-
geräten vor große Herausforderungen. Sie sind 
mit steigenden Betriebskosten, ausgebliebe-
nen Umsätzen durch verordnete Schließungen 
und einer wachsenden digitalen Konkurrenz 
konfrontiert. In der Theorie können Produkt-
anbieter über die Anpassung von Preisen, an-
gebotener Menge oder Produkteigenschaften 
auf derartige Herausforderungen reagieren. 
Im Fall von Geldspielgeräten wird jedoch jede 
dieser Stellschrauben von zum Teil Jahrzehnte 
alten Vorschriften reguliert. So gelten Ober-
grenzen für die Dauer, den Gewinn und den 
Einsatz je Spiel am Geldspielgerät, die ge-
meinsam eine Preisobergrenze darstellen. Re-
gelungen zur maximalen Anzahl an Geld-
spielgeräten in Spielhallen und Gaststätten 
sowie quantitativ reduzierende Maßnahmen 
wie das Verbot von Mehrfachkonzessionen 
und Mindestabstandsregelungen beschrän-
ken den Handlungsspielraum von Anbietern. 
Gleichzeitig ist die Einflussnahme der Anbie-
ter auf Produkteigenschaften von Geldspiel-
geräten aufgrund vielseitiger Regulierungen 
der Spielabläufe, Spieldauer und der techni-
schen Ausgestaltung begrenzt.

Dass die Automatenwirtschaft dadurch zum 
Spielball der rechtlichen Regulierung wird, 
unterstreicht die jüngste Studie, die die DIW 
Econ GmbH im Auftrag der Automatenin-
dustrie für die VDAI Verlags- und Veran-
staltungsgesellschaft mbH erstellt hat. Darin 

1   DIW Econ (2021), „40 Pfennig Höchsteinsatz – die Automatenwirtschaft zwischen Regulierung und ökonomischen Trends seit 1993“, abrufbar unter https://diw-econ.de/publikationen/
die-automatenwirtschaft-zwischen-regulierung-und-oekonomischen-trends-seit-1993/.

2  Vgl. Liu & Wan (2011), „An examination of factors that discourage slot play in Macau casinos.“ International Journal of Hospitality Management(11), S. 167-177.

3   Vgl. BMWi (2005), Fünfte Verordnung zur Änderung der Spielverordnung, Bundesgesetzblatt; BMWi (2014), Sechste Verordnung zur Änderung der Spielverordnung. Bundesgesetzblatt. 
BMJ (1993), Dritte Verordnung zur Änderung der Spielverordnung. Bundesgesetzblatt; BMJ (2001), Neuntes Euro-Einführungsgesetz: Gesetz zur Umstellung von Gesetzen und Verord-
nungen im Zuständigkeitsbereich des BMWi sowie des BMF, Bundesgesetzblatt.

4   Eigene Auswertungen auf Grundlage von Statistisches Bundesamt (2021), „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsproduktsberechnung“, Statistisches Bundesamt (2021), sowie 
BMWi (2005; 2014).

5  lottobay (2022), Lotto Historie, Abgerufen am 31.08.2022 von https://www.lottobay.de/lotto/historie.html.

wird die Entwicklung von Kennzahlen der 
Automatenwirtschaft vor dem Hintergrund 
der gesetzlichen Anpassungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen in den letzten 30 Jah-
ren diskutiert.1 

Da aus Konsument(inn)enperspektive der 
Nervenkitzel und die monetären Gewinn-
chancen zentrale Motive für das Spiel an 
Geldspielgeräten sind, diese auf der Ange-
botsseite jedoch strengen Reglementierun-
gen unterworfen sind, ist ein Einfluss der 
Regulierung auf die Produktattraktivität des 
Angebots schwer von der Hand zu weisen.2 
So sind die Gewinn- und Einsatzobergren-
zen seit 1993 unverändert und der zulässige 
durchschnittliche Stundenverlust an einem 
Geldspielgerät wurde 2014 von 33 Euro auf 
20 Euro reduziert.3 Dadurch sinken in Ver-
bindung mit einem gleichzeitig steigenden 
durchschnittlichen Einkommen die Realein-
sätze und damit der Nervenkitzel. Mussten 
Spieler/-innen 1993 für eine Spielstunde im 
Durchschnitt höchstens etwa drei Stunden 
arbeiten, war es 2021 nur noch eine Stunde 
(siehe Infografik).4

Stellt man dieser Entwicklung den Preis für 
einen Lotto-Tippschein gegenüber, wird deut-
lich, wie die Automatenwirtschaft von der all-
gemeinen Preisentwicklung abgehängt wurde. 
Seit 1993 kostet ein Spiel am Geldspielgerät 
maximal 40 Pfennig bzw. 20 Cent. Der Preis 
pro Lotto-Tipp wuchs hingegen zwischen 1993 
und 2021 um ca. 87,5 Prozent von 1,25 DM, 
d. h. etwa 64 Cent, auf 1,20 Euro.5 Damit stieg 
der reale Preis für einen Tipp sogar. Mit der 

Kaufkraft von 1993 kostete ein Lotto-Tipp 
2021 79 Cent und damit 15 Cent mehr als 
1993. Für das Spiel an Geldspielgeräten lag 
der reale Preis 2021 hingegen 30 % unterhalb 
des Werts von 1993. Durch den sinkenden 
Nervenkitzel nimmt die Produktattraktivität 

Die Automatenwirtschaft zwischen  
Gesetzgebung und illegaler Konkurrenz
 Von Maximilian Priem, Janik Evert und Anne-Christin Winkler
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für Konsument(inn)en ab. Fehlt 
Anbietern gleichzeitig der Hand-
lungsspielraum zum Gegensteu-
ern, droht, dass zumindest ein Teil 
der Spieler/-innen Geldspielgeräte 
mit alternativen Angeboten ersetzt. 
Eine aktuelle Bestandsaufnahme 
des illegalen Glücksspielmarktes 
liefert Hinweise darauf, dass be-
reits ein Teil der Spieler/-innen auf 
illegale Angebote ausgewichen ist 
und illegale Fun-Games eine Re-
naissance erleben.6 Dieser Trend 
spiegelt sich auch in der polizei-
lichen Kriminalstatistik wider, die 
zwischen 2020 und 2021 einen Zu-
wachs der Delikte des illegalen 
Glücksspiels um 150,3  Prozent 
verzeichnete.7 

Ein Beispiel, wie dem entgegen-
gewirkt werden kann, findet man 
in der jüngsten Vergangenheit. 

Die Nachfrage nach schwer kon-
trollierbaren illegalen Fun-Games 
wurde ab 2006 zum Großteil mit der fünf-
ten Novellierung der Spielverordnung wieder 
auf gewerbliche zugelassene Geldspielgeräte 
umgeleitet.8 Seit 2012 wurde der Handlungs-
spielraum von Automatenanbietern durch ver-
schiedene Regulierungen auf Bundes- und 
Landesebene jedoch erneut eingeschränkt 
und zeitlich versetzt lässt sich eine Welle an 
illegalem Glücksspiel beobachten. Expert(inn)

6  Trümper (2021), Einblicke in den illegalen Glücksspielmarkt, Feldstudien, Berlin.

7  Bundeskriminalamt (2021), Polizeiliche Kriminalstatistik, Berlin; Bundeskriminalamt (2022), Polizeiliche Kriminalstatistik, Berlin.

8  Trümper (2010). Umsetzung der novellierten Spielverordnung, Feldstudie 2010.

9  Trümper (2021), s. o.

en bringen diese Entwicklung mit der Re-
duzierung der erlaubten Geldspielgeräte in

Zusammenhang.9 Ökonomische Überle-
gungen legen nahe, dass die Regulierung 
von Geldspielgeräten nicht unabhängig von 
deren legalen und illegalen Substituten be-
trachtet werden darf. Nur durch die Einbe-
ziehung aller wesentlichen Faktoren kann der 
Gesetzgeber gewährleisten, dass die Anbieter 

den im Glücksspielstaatsvertrag normierten 
Kanalisierungsauftrag zum legalen Spiel er-
füllen können. Um das weitere Erstarken des 
illegalen Glücksspiels zu verhindern, sollten 
der begrenzte Handlungsspielraum der Au-
tomatenwirtschaft und die sich wandelnden 
ökonomischen Rahmenbedingungen bei der 
regelmäßigen Evaluierung von Regulierungen 
in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden.

Entwicklung der Rahmenparameter der Automatenwirtschaft 1993-2021 im Vergleich zu Lotto

1993 2021

Arbeitszeit pro Spielstunde bei maximalem durchschnittlichen Stundenverlust

Arbeitszeit pro Spielstunde/  
Geldspielgeräte gesunken

Nominale Preisentwicklungen

Nominalpreis Geldspielgeräte

Nominalpreis Lotto-Tipp

Reale Preisentwicklung

Realpreis Geldspielgeräte   

Realpreis Lotto-Tipp   

Quellen: eigene Darstellung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts (2021); BMJ (1993; 2001); lottobay (2022). Abbildungen auf 
Grundlage von Freepik & OpenClipart, lizenziert unter CC BY 3.0 DE & CC0 1.0.  Grafik: BzGw/Hoffmann

0,40 € / 0,20 €

1,25 DM / 0,64 €

0,64 €

0,20 € 0,13 € (-30 %)

1,20 € (+87,5  %)

0,79 € (+23,4 %)

0,20 € (+0  %)

183 Min. 60 Min. (-67 %)












